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Bitte zurück an: 
 
Gemeinde Sexau 
Dorfstr. 61 
 
79350 Sexau 

 
 

 
 

Bestellformular und Einverständniserklärung Streuobstbäume 
 
 
Name, Vorname:  
 
Anschrift:   
 
Telefon:   
 
Ich bestelle hiermit die nachstehend auf Seite 2 angegebenen Streuobstbäume und erkläre mich mit 
meiner Unterschrift verbindlich mit nachfolgenden Bedingungen einverstanden: 
 

 Es ist auf Grundlage eines Luftbildes eine Skizze zu erstellen, auf der die Lage der 
einzelnen Bäume sowie die Flurstücksnummer vermerkt ist. Bitte als Anlage beifügen! 

 Die Bäume müssen im Außenbereich auf landwirtschaftlicher Nutzfläche gepflanzt werden. 

 Zwischen den einzelnen Bäumen muss ein Mindestabstand von 12m eingehalten werden. 

 Bei der Baumausgabe muss Drahtkorb, Pfahl und Bindematerial auf eigene Kosten dazu 
gekauft werden, um eine fachgerechte Pflanzung zu gewährleisten.  
Die Kosten pro Baum betragen: 7,00 € und sind gem. der Anzahl der bestellten Bäume bis zur 
Abholung auf das nachstehende Konto der Gemeinde Sexau zu überweisen: 
Raiffeisenbank Denzlingen-Sexau eG 
BIC: GENODE61DEN 
IBAN:  DE92 6806 2105 0006 3002 00 

 
Pflanzung 
 

 Das Pflanzloch muss ausreichend groß sein (optimal sind 1x1x1m) 

 Zum Schutz der Wurzeln vor Wühlmäuse muss dem Baum in einem Pflanzkorb/Schutzkorb 
(Drahtkorb) gepflanzt werden; der Drahtkorb muss oben am Stammanlauf geschlossen sein. 

 Der gepflanzte Baum muss zur Sicherung an einen ausreichend großen Pfahl angebunden 
werden. 

 
Pflege 
 

 Der Baum muss die ersten 10 Jahre regelmäßig gepflegt werden 

 Jährlicher fachgerechter Erziehungsschnitt in den ersten 5 Jahren. 

 Bei Sommertrockenheit: Wässerung in den ersten 3 Jahren 

 Eine Baumscheibe mit einem Durchmesser von 1m muss die ersten 5 Jahre von Bewuchs 
freigehalten werden, um dem Baum vor Fraßdruck und Nährstoffkonkurrenz zu schützen. 

 Ab dem 5. Jahr ist der Baum regelmäßig alle zwei bis drei Jahre zu schneiden. 

 Bei Nichteinhaltung der oben genannten Rahmenbedingungen behält sich die Gemeinde vor, 
einen Kostenersatz für die ausgegebenen Bäume zu fordern  
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Bestellliste der angebotenen Sorten: 
 

Sorte  Eigenschaft Anzahl 
Bestellung 

Apfel   

Bittenfelder Brenn- Mostapfel  

Boskop Lager- und Kochapfel  

Brettacher Tafelobst  

Bohnapfel Brenn-, Tafel- und 
Lagerobst 

 

Topaz (neue Sorte) Tafel- und Lagerobst 
(Schorfresistent) 

 

   

Birne   

Alexander Lucas Tafel- und Brennobst  

Conference Tafel- und Lagerobst  

Gellerts Butterbirne Tafelobst  

Gräfin von Paris Tafel- und Kompott  

Klapps Liebling Frühe Tafelsorte  

Palmischbirne Brennobst  

   

Pflaume/Mirabelle   

Haferpflaume Brenn- und Tafelobst  

Ziebarten Brennobst  

Mirabelle von Nancy Brenn- und Tafelobst  

   

Kirsche   

Knorpelkirsche Brenn- und Tafelobst  

   

 Gesamtanzahl Bäume: 
 

 
 

Kosten zu überweisen:  x 7,00 €/Baum =  

      
 
 
 
Die Fördervoraussetzungen gemäß Seite 1 werden anerkannt und die oben genannten 
Bäume bestellt. Der ausgewiesene Betrag wird an die Gemeinde Sexau überwiesen. 
 
Als Anlage ist beigefügt: 
 
- Luftbild des Pflanzgrundstückes mit Flst. Nr. 
 
Sexau, den  
 
 
 
         (Unterschrift) 


